
Gemeinde Großhansdorf                                                      Großhansdorf, 21.06.2023 
  Der Bürgermeister 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Großhansdorf für das 

Haushaltsjahr 2023 

 
--------------------------------------------------------- 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeinde-
vertretung vom 11. Mai 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben bleibt unverändert. 
 

§ 2 
 

Es wird neu festgesetzt: 

 
1. die Gesamtzahl der im  
    Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
 

 
von bisher 90,05 Stellen 

 
       auf 90,90 Stellen. 

   
 
Die Festsetzungen des Gesamtbetrages der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und 
des Höchstbetrages der Kassenkredite bleiben unverändert.  
 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert. 

 
Großhansdorf, den 12. Mai 2023   

 
gez. Voß  
Bürgermeister 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht und kann von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern nach Terminvereinbarung im 
Rathaus der Gemeinde,   Barkholt 64,  Zimmer 23, eingesehen werden. 
 
 
Großhansdorf, den 21.06.2023                  Voß    
                                                                                  Bürgermeister 

 

 


